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L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 13. Oktober 2016 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
16/602 Abschnitt II):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. nach der letztinstanzlichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidung über die
Klage der Deutschen Fußball Liga (DFL) gegen das Land Bremen über die
Möglichkeiten einer Regelung zum Polizeikostenersatz für kommerzielle Groß -
veranstaltungen zu berichten;

2. bis 31. Dezember 2017 dem Landtag zu berichten,

    2.1. ob eine neutrale Zentralstelle für die Vergabe und Verwaltung von bundes-
weit wirksamen Stadionverboten eingerichtet wurde;

    2.2. in welchen Stadien und in welchem Umfang Ausnahmegenehmigungen
vom Alkoholausschankverbot bei Fußballspielen der ersten fünf Ligen ge-
währt wurden;

    2.3 was der Vorsitzende des Nationalen Ausschusses Sport und Sicherheit
(NASS) als Ergebnis der Behandlung des Themas „Terminverschiebungen
aus polizeilichen Gründen“ im Rahmen des Spitzengesprächs der Ständi-
gen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) mit dem
Deutschen Fußball Bund e. V. (DFB) und der DFL mitgeteilt hat;

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2015 des Rechnungshofs zur Haushalts- und

Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
– Beitrag Nr. 7: Polizeikostenersatz bei kommerziellen

Groß veranstaltungen

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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3. ebenfalls bis 31. Dezember 2017 die Fortschritte hinsichtlich einer schrift -
lichen Berichterstattung des DFB und der DFL über die Verwendung der für
die Gewaltprävention eingesetzten Mittel von 10 Mio. Euro und – soweit bis
dahin vorhanden – den Inhalt dieses Berichts darzustellen.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 29. Dezember 2017, Az.: I-0451.1, berichtet das Staatsminis -
terium wie folgt:

Zu Ziffer 1:

Das Innenministerium wird nach der letztinstanzlichen Entscheidung über die
Klage der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) gegen das Land Bremen über
die Möglichkeiten einer Regelung zum Polizeikostenersatz für kommerzielle
Großveranstaltungen berichten. Eine letztinstanzliche verwaltungsgerichtliche
Entscheidung über die Klage der DFL liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. 

Das Land Bremen hat im Jahr 2014 Gebührenregelungen geschaffen, die es er-
möglichen sollen, Veranstaltern von kommerziellen Großereignissen Kosten für
Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen. Gegen zwei an die DFL auf Grundlage
dieser Regelungen ergangene Gebührenbescheide hat die DFL am 25. April 2016
Klage beim Verwaltungsgericht Bremen eingereicht. Das Verwaltungsgericht
Bremen hat mit Urteil vom 17. Mai 2017 den Gebührenbescheid der Polizei Bre-
men aufgehoben. Zum Urteil des Verwaltungsgerichts Bremen liegen die Urteils-
gründe mittlerweile vor. Danach hat das Gericht zwar entschieden, dass neben
den Fußballvereinen auch die DFL als Veranstalterin der Bundesligaspiele anzu-
sehen ist, diesbezüglich blieb aber die Rechtmäßigkeit der Auswahl der DFL als
alleinige Kostenschuldnerin offen. Vor allem aber hat das Gericht die entschei-
dende Frage, ob die Überwälzung von Polizeikosten auf die Veranstalter von
Großveranstaltungen verfassungsgemäß ist, dahingestellt gelassen. Schließlich
hat das Gericht bei der Frage, wie die Kosten erhoben werden, den Bremer Weg
einer Abrechnung auch nach tatsächlich anfallenden Kosten verworfen, da die
Kostenlast für den Veranstalter nicht vorhersehbar sei. Das Land Bremen hat ge-
gen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berufung eingelegt. 

Für das Innenministerium ist es – unabhängig davon, ob und in welcher Form ei-
ne Regelung zum Polizeikostenersatz rechtlich zulässig wäre – derzeit vorrangi-
ges Anliegen, die Ursachen für Gewalttätigkeiten im Umfeld von Fußballspielen
zu beseitigen. Durch die initiierten Stadionallianzen soll es kurz- bis mittelfristig
gelingen, den erforderlichen Kräfteansatz der Polizei soweit möglich zu reduzie-
ren und dadurch eine Entlastung der Polizei zu ermöglichen.

Zu Ziffer 2.1:

Eine neutrale Zentralstelle für die Vergabe und Verwaltung von bundesweit wirk-
samen Stadionverboten wurde im Berichtszeitraum nicht eingerichtet.

Mit Schreiben des Inspekteurs der Polizei in Baden-Württemberg an den Sicher-
heitsbeauftragten des Deutschen Fußball Bundes e. V. (DFB) vom 9. Mai 2016
hat das Innenministerium um Prüfung gebeten, ob eine neutrale Zentralstelle für
die Vergabe und Verwaltung von bundesweit wirksamen Stadionverboten einge-
richtet werden kann. Als Vorbild wurde dabei das Verfahren des Württembergi-
schen Fußballverbandes (WFV) in der Oberliga Baden-Württemberg angeführt,
bei dem der WFV als zentrale Stelle die ligaweiten Stadionverbote ausschließlich
selbst erteilt und verwaltet sowie auch die Anhörung der Betroffenen durchführt.
Mit Schreiben vom 6. Oktober 2017 weist der DFB darauf hin, dass der Vor-
schlag des Innenministeriums bereits aufgenommen und in zahlreichen Ge-
sprächen erörtert worden sei. Eine Änderung der aktuellen Verfahrensweise wird
jedoch nicht in Aussicht gestellt. 
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Das Innenministerium ist allerdings weiterhin der Auffassung, dass privatrecht -
liche Stadionverbote des DFB und der Vereine, soweit sie konsequent angewandt
werden, ein effektives und praktikables Mittel sind, um Störer und Gewalttäter
von bestimmten Fußballspielen fernzuhalten. Hinsichtlich der negativen Erfah-
rungen in Baden-Württemberg mit der aktuellen Verfahrensweise im Zusammen-
hang mit der Vergabe von bundesweit wirksamen Stadionverboten hat das Innen-
ministerium bei der Tagung mit der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze ei-
ne bundesweite Abfrage initiiert. Die Ergebnisse aller Länder und der Bundes -
polizei wurden an die Zentralstelle übermittelt. Eine Zusammenfassung dieser Er-
fahrungen durch die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze wurde dem DFB
am 13. November 2017 übermittelt. Die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze
hat dem DFB zu den erfolgten Rückmeldungen mitgeteilt, dass die DFB-Richt -
linien hier von den Vereinen offensichtlich nicht, beziehungsweise nicht ange-
messen umgesetzt würden. Daher sollten die in den Vereinen zuständigen Verant-
wortlichen vom DFB auf die Wichtigkeit einer möglichst bundesweit an den
Richtlinien orientierten Umsetzungspraxis im Umgang mit dem bundesweit wirk-
samen Stadionverbot hingewiesen werden. 

Zu Ziffer 2.2:

Die Vertreter der Polizeipräsidien der Spielorte in Baden-Württemberg haben die
Thematik von Alkoholausschankverboten in die Sitzungen der jeweiligen Ört -
lichen Ausschüsse Sport und Sicherheit eingebracht. Grundsätzlich ist festzustel-
len, dass sowohl die Kommunen als auch die Vereine derzeit keine Veranlassung
sehen, von ihrer bislang individuell festgelegten Stufenregelung (Anlage 1) abzu-
weichen. Dies wird in erster Linie damit begründet, dass zwischen Alkoholkon-
sum und tätlichen Auseinandersetzungen kein grundsätzlich kausaler Zusammen-
hang bestünde. 

Ebenso wie bei Stadionverboten ist das Innenministerium der Auffassung, dass
das Verbandsrecht des DFB auch bezüglich des Alkoholausschankes im Stadion
mit den Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen vom Feb -
ruar 2013 (DFB-Sicherheits-RL) bereits Regelungen vorsieht, an die für die Ge-
währleistung effektiver und möglichst einheitlicher Standards angeknüpft werden
kann. Konsequent angewendet bieten diese Regelungen einheitliche, an der Risi-
kolage orientierte Standards. In der Praxis wird aber insbesondere das grundsätz-
liche Alkoholabgabeverbot durch die Vergabe von Ausnahmegenehmigungen un-
terlaufen. 

Zu Ziffer 2.3:

Der Vorsitzende des Nationalen Ausschusses Sport und Sicherheit (NASS) wurde
mit Schreiben des Inspekteurs der Polizei in Baden-Württemberg vom 4. Mai
2016 gebeten, zu prüfen, ob bei der Gestaltung von diesbezüglichen Verträgen
der DFL mit den Rechteerwerbern der Notwendigkeit von kurzfristigen Verschie-
bungen aus polizeilichen Gründen Rechnung getragen werden kann. Konkret vor-
geschlagen wurde eine Öffnungsklausel, die bedingte zeitliche Verschiebungen in
einem abgestimmten Rahmen erlaubt. Vom Vorsitzenden des NASS, Inspekteur
der Polizei in Nordrhein-Westfalen, Herr H., wird dieser Vorschlag als nicht er-
folgversprechend bewertet, da in diesem Zusammenhang keine Verhandlungsbe-
reitschaft seitens der Fußballverbände bestünde. Das Thema war ferner an den
letzten beiden Spitzen- bzw. Fachgesprächen zwischen den Vertretern der Innen-
ministerkonferenz (IMK) sowie der Fußballverbände DFB und DFL nicht auf der
Tagesordnung und wurde auch nicht besprochen. 

Das Innenministerium ist durch die Landesinformationsstelle Sporteinsätze (LIS)
in das Verfahren der Spieltagplanung frühzeitig eingebunden. Abfragen der Zen-
tralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) erfolgen vor Erstellung des Rahmen-
spielplans, der Rohplanung sowie der Feinplanung der Spieltage in den jeweiligen
Ligen (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga). In der Regionalliga Südwest und in
der Oberliga BW erfolgt die Einbindung der LIS BW als ligaspezifische Zentral-
stelle unmittelbar mit den Verbänden.
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Zu Ziffer 3:

Die Fußballverbände haben beim Fachgespräch mit Vertretern der IMK und den
Fußballverbänden am 23. August 2017 in Dresden mit der als Anlage vorliegen-
den Präsentation (Anlage 2) ihr präventives finanzielles Engagement dargestellt.
Demzufolge haben die Fußballverbände insgesamt ca. 11,5 Mio. EUR für die
„Fan-, Präventions- und Sicherheitsarbeit“ investiert.

Die Investitionen gliedern sich wie folgt:

•   Präventions- und Fanarbeit: ca. 2,25 Mio. EUR

•   Fanprojektfinanzierung und KOS: ca. 6,63 Mio. EUR

•   Wissenschaftliche Studien: ca. 154.000 EUR

•   Personal- und Qualifizierung: ca. 817.000 EUR

•   Rahmenbedingungen/Infrastruktur: ca. 281.000 EUR

•   Früh-/Gewaltprävention: ca. 1,44 Mio. EUR

Die jährliche Gesamtinvestition aller Maßnahmen im Zusammenhang mit Präven-
tion und Sicherheit beträgt allein in den ersten beiden Ligen, laut Angaben der
DFL, 60 Mio. EUR. Darunter fallen z. B. Personalkosten für sicherheitsbezogene
Mitarbeiter (Sicherheits-, Stadionverbots-, Fanbeauftrage, Veranstaltungsleiter und
Ordnungsdienste).

Fazit:

Als Fazit kann festgehalten werden, dass durch die Empfehlungen des Rech-
nungshofs in Gestalt des gegenständlichen Landtagsbeschlusses ein Prozess wei-
ter betrieben wird, bei dem gemeinsam mit allen Beteiligten nach Lösungen ge-
sucht wird, um Gewalt im Umfeld von Fußballspielen zu bekämpfen. Die Landes-
regierung hat dazu – trotz des kurzen Zeitraums nach Beschluss des Landtags –
die geeigneten Maßnahmen bereits ergriffen. 

Allerdings zeigt sich, dass eine Einrichtung einer neutralen Zentralstelle für die
Erteilung von Stadionverboten, die Umsetzung des Alkoholverbots in Fußballsta-
dien und auch die Einführung einer Öffnungsklausel für notwendige Spielverle-
gungen derzeit keine Zustimmung bei den Fußballverbänden und im Falle des Al-
koholverbots auch nicht der Kommunen findet.
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